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Schriftliches Anhörungsverfahren 
„Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018"  

Hier: beabsichtigte Strukturveränderung der Thüringer Straßenbauverwaltung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

mit dem Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 wird das Ziel verfolgt, bei Erhaltung des 
Standes der Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, die Effizienz zu steigern, 

Dabei soll mit der Reform der Thüringer Verwaltung den Herausforderungen des demografi-
schen Wandels und der zu erwartenden finanziellen Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
Rechnung getragen werden. 

Diese Zielstellungen werden auch von den Mitgliedern des Bauindustrieverbandes Hessen-
Thüringen e.V. und des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Thüringen e.V. begrüßt. 

Die Erwartungen der Thüringer Bauwirtschaft und des Baugewerbes in die Thüringer Bau-
verwaltung sind sehr hoch. 
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Nach einem über viele Jahre rückläufigen Investitionsvolumen der öffentlichen Hand und 

einer damit einhergehenden Verschlechterung der öffentlichen Infrastruktur stehen nunmehr 

erhebliche Mittel für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung. Die Umsetzung dieser Mittel in 

Planungs- und Bauaufträge erfordert zeit- und ortsnahe Entscheidungen, die von einer ho-

hen Sachkompetenz der Mitarbeiter getragen sind. 

Es bedarf effizienter Verwaltungsvorgänge, eines Abbaus von Bürokratie, der konsequenten 

Ausnutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Vorbereitung, Planung und Durch-

führung von Bauaufgaben sowie der Rechtssicherheit von Entscheidungen der Mitarbeiter. 

Mit einer reinen Eingliederung der Thüringer Straßenbauämter in das Thüringer Landesamt 

für Bau und Verkehr ohne eine entsprechende Evaluation wird diesen Anforderungen nicht 
Rechnung getragen. 

Der Gesetzentwurf enthält keinerlei Darstellungen zu möglichen Synergien der Aufgabenver-

teilung und zu Einsparpotenzialen. 

Die vollumfängliche und zeitnahe Umsetzung der für die Erhaltung und den weiteren Ausbau 

der Infrastruktur zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel erfordern bei einem Flächen-

land wie dem Freistaat Thüringen den regionalen Bezug der zu treffenden Entscheidungen. 

Mit der beabsichtigten Eingliederung der bisher in regionaler Verantwortung tätigen Straßen-

bauämter ist die Gefahr verbunden, dass die mit der regionalen 'Verknüpfung verbundenen 

Synergien verlorengehen. 

Sofern an der Eingliederung der Straßenbauämter in das Thüringer Landesamt für Bau und 

Verkehr festgehalten wird, sehen wir es als erforderlich an, im Vorfeld klare Zuordnungen 

vorzunehmen und Entscheidungskompetenzen festzulegen. 

In der kurzfristigen Umsetzung der beabsichtigten Verwaltungsreform zum 01.01.2019 sehen 

wir die Arbeitsfähigkeit der Thüringer Straßenbauverwaltung als erheblich gefährdet an. 

Nach langen Zeiten rückläufiger Investitionstätigkeit sollten die nunmehr zur Verfügung ste-

henden Mittel genutzt werden, um auch im Freistaat Thüringen notwendige Investitionen an 

Straßen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken zügig durchzuführen. 

Der Gesetzentwurf beschreibt nur die strukturelle Umgestaltung, nicht jedoch die tatsächli-

che Aufgabenevaluation. 
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Sofern diese tatsächliche Aufgabenevaluation nunmehr erst in einem langwierigen Verwal-

tungsprozess erfolgt, würde dies zwangsläufig dazu führen, dass die durch die Straßenbau-

verwaltung wahrzunehmende Bauherrenaufgabe bei Planung und Durchführung von Bau-
maßnahmen in den Hintergrund gerät. 

Wir fordern aus diesem Grund, den Stichtag für die Eingliederung der Thüringer Straßen-

bauämter in das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr auf einen späteren Zeitpunkt zu 

verlegen und bei Beibehaltung der bisherigen Struktur- und Aufgabenverwaltung eine Evalu-

ation vorzunehmen und klare Strukturen und Verantwortlichkeiten festzulegen. 

In diese Festlegungen müssen unserer Auffassung nach zwingend die mit der Digitalisierung 

verbundenen Einsparpotenziale berücksichtigt werden. 

Die Fragen zur Umsetzung müssen durch klare Aufgaben und Kompetenzfestlegungen ge-
klärt werden. 

Erst danach kann die Umstrukturierung erfolgen. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das dann vergrößerte Thüringer Landesamt für Bau 

und Verkehr über Monate nicht handlungsfähig ist. 

Dies würde zwangsläufig dazu führen, dass zwingend erforderliche Maßnahmen zur Erhal-

tung und Verbesserung der Infrastruktur im Freistaat Thüringen nicht realisiert werden kön-
nen. 

Wir erklären ausdrücklich unsere Bereitschaft zur Mitwirkung im Evaluierungsprozess. 

Mit freundlichen Grüßen 
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